
  

S A T Z U N G 

der 

DIC Asset AG 

 

 

 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 

1. Die Gesellschaft führt die Firma DIC Asset AG. 
 
2. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, die Projektentwicklung, der 
Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien sowie deren 
Vermietung und Verpachtung. 

 
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen gleicher oder anderer Art zu grün-

den, zu übernehmen, sich an ihnen zu beteiligen sowie die Geschäftsführung für 
die persönliche Haftung in anderen Unternehmen zu übernehmen. Sie kann 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten. 

 
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder 
ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. 

 
 

§ 3 

Bekanntmachung und Informationen 

 
(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bundesanzeiger 

veröffentlicht. 
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(2) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Inhabern 

zugelassener Wertpapiere Informationen auch im Wege der Datenfernübertra-
gung übermitteln. 

 
 

§ 4 

Höhe und Einteilung des Grundkapital 

 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt ! 39.187.498,00 und ist eingeteilt in 
39.187.498 Stückaktien. 

 
2. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 
3. Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Das gleiche gilt für 
Schuldverschreibungen und Zinsscheine. Der Anspruch der Aktionäre auf Ver-
briefung ihrer Aktien und Gewinnanteile ist ausgeschlossen. Über mehrere Akti-
en eines Aktionärs kann eine Urkunde (Sammelurkunde) ausgestellt werden. Es 
können Globalurkunden zur Girosammelverwahrung ausgestellt werden. 

 
4. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abwei-

chend von § 60 AktG bestimmt werden. 
 
 

§ 5 

Genehmigtes Kapital 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 4. Juli 2015 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 
insgesamt EUR 19.590.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei muss 
sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital.  
Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Akti-
en können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kre-
ditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). 
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 
- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
- wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Aus-

gabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich 
ausgestatteten bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschrei-
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tet. Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Aktien darf zusammen mit 
der Anzahl anderer Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, und 
der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von Options- und/oder Wand-
lungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen entstehen können, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben worden sind, 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung; 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehen-
den Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen erfolgt; 

- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- und 
Wandelschuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrechten 
bzw. Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzerngesell-
schaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100% be-
teiligt ist, ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Opti-
ons- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten 
als Aktionär zustehen würde. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelhei-
ten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesonde-
re den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder 
Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der 
Satzung entsprechend anzupassen. 
 
 

§ 6 Bedingtes Kapital 
 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 19.590.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
19.590.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (beding-
tes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie (i) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten und/oder Options-
rechten bzw. Wandlungspflichten, die gemäß den von der Gesellschaft oder von 
Konzernunternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 
100% beteiligt ist, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-
lung vom 5. Juli 2010 bis zum 4. Juli 2015 ausgegebenen Wandel- und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen bestehen, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrech-
ten Gebrauch machen oder (ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. 
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Gläubiger der von der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen, an denen die 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 100% beteiligt ist, aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 5. Juli 2010 bis zum 4. Ju-
li 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung 
erfüllen, und zwar in beiden Fällen jeweils soweit das bedingte Kapital nach 
Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen benötigt wird. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend be-
zeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- 
bzw. Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
oder der Erfüllung von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn 
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
 

§ 7 

Vorstand/Vertretung 

 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. 
 
2. Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt dieser einzeln. Besteht der Vorstand aus 

mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder 
oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetz-
lich vertreten. 

 
3. Besteht der Vorstand aus zwei Personen, sind Beschlüsse einstimmig zu fassen. 

Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Personen und ist ein Sprecher bestellt, 
so gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Sprechers den Ausschlag. 

 
4. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so kann der Aufsichtsrat einem, meh-

reren oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der 
Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 2. Alternative BGB erteilen. Der Aufsichtsrat kann dem Vor-
stand eine Geschäftsordnung geben. 

 
 

§ 8 

Aufsichtsrat 

 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
 
2. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-

versammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf 
der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptversammlung 
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die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
3. Die Hauptversammlung kann Ersatzmitglieder wählen, die in einer bei der Wahl 

festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausgeschiedener Aufsichtsrats-
mitglieder treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Auf-
sichtsratsmitglieds, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten 
Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für das ausge-
schiedene Aufsichtsratsmitglied stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptver-
sammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen 
Aufsichtsratsmitglieds. 

 
4. Die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung be-

darf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung 
vertretenen Grundkapitals umfaßt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr 
Amt durch eine an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu 
richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
niederlegen. 

 
 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Falle einer Amtsniederlegung durch 

den Vorsitzenden sein Stellvertreter kann einer Kürzung der Frist zustimmen. 
Das Recht zur fristlosen Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. 

 
 

§ 9 

Einberufung und Beschlussfassung 

 

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden mit einer Frist 
von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechung der Frist werden der Tag 
der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fern-
mündlich, fernschriftlich, per e-Mail oder per Telefax einberufen. 

 
2. Bei einer Sitzung abwesende Aufsichtsratsmitglieder können ihre Stimmen auch 

mittels Boten an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinde-
rung an seinen Stellvertreter überbringen. Über die Verhandlungen und Be-
schlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats zu unterzeichnen sind. 

 
3. Außerhalb von Sitzungen sind Beschlußfassungen des Aufsichtsrats im schriftli-

chen Umlaufverfahren oder durch fernmündliche oder mit sonstigen Mitteln der 
Telekommunikation durchgeführte Beschlußfassungen mit Protokollierung 
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zulässig, wenn der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats dies im Einzelfall anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats 
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diesem Verfahren innerhalb einer Frist von drei Tagen nach der Beschlußfas-
sung widerspricht. 

 
4. Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Be-

schlußfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlußfas-
sung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Beschlüsse des Aufsichtsrats bedür-
fen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
5. Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchfüh-

rung der Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse erforderlichen Wil-
lenserklärungen abzugeben sowie Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzu-
nehmen. 

 
6. Der Aufsichtsrat ist zu Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung be-

treffen. 
 
 

§ 10 

Vergütung 

 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zu-
gehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahl-
bare, über den Aufwand zu verbuchende Vergütung in Höhe von jeweils 
! 15.000,00. Ferner erhält das einzelne Mitglied ! 2.556,46 für jedes Prozent 
Dividende, das über einen Prozentsatz von sieben Prozent berechnet auf den Be-
trag des Grundkapitals hinaus ausgeschüttet wird, höchstens jedoch ! 12.782,30. 
Der Vorsitzende erhält das Doppelte der festen und der variablen Vergütung. 
Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss des Aufsichtsrats angehören, der 
mindestens einmal im Geschäftsjahr getagt hat, erhalten zusätzlich für jedes vol-
le Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zu diesem Ausschuss eine Vergütung von 
EUR 2.500,00 pro Ausschuss, insgesamt jedoch höchstens EUR 5.000,00. Der 
Vorsitzende eines Aufsichtsratsausschusses erhält das Doppelte dieser zusätzli-
chen Vergütung. In den Jahren des Amtsantritts bzw. der Beendigung erhalten 
die Aufsichtsratsmitglieder die Vergütung pro rata. 

 
2. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben der Vergütung nach Abs. 1 Ersatz 

seiner Auslagen und etwaige auf die Vergütung zu zahlende Mehrwertsteuer. 
 
 

§ 11 

Ort und Einberufung 

 

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem Börsen-
standort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland statt. 

 



- 7 -  

 
2. Die Hauptversammlung wird, soweit nicht gesetzlich etwas anderes vorge-

schrieben ist, durch den Vorstand einberufen. 
 
3. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt, soweit das Gesetz keine abwei-

chende Frist bestimmt, durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzei-
ger mit einer Frist von mindestens sechsunddreißig Tagen vor dem Tag der 
Hauptversammlung. Dabei werden der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
der Einberufung nicht mitgerechnet. 

 
 

§ 12 

Teilnahmeberechtigung 

 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Ge-
sellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 
muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte und in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen. Die Anmeldung und 
der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils mindestens sechs 
Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse zugehen. Dabei werden der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zu-
gangs nicht mitgerechnet. 
 
 

§ 13 

Vorsitz der Hauptversammlung 

 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 
im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter oder ein vom Vorsitzenden be-
stimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats. Wenn sowohl der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats als auch sein Stellvertreter verhindert sind und auch kein anderes 
Mitglied des Aufsichtsrats bestimmt ist, wird der Versammlungsleiter durch die 
Hauptversammlung gewählt. 

 
2. Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in 

der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art, Form 
und Reihenfolge der Abstimmung. 

 
3. Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemes-

sen beschränken. Er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder 
während ihres Verlaufs einen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversamm-
lungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner 
oder Fragesteller festsetzen. 
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§ 14 

Beschlussfassung 

 

1. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimm-
recht beginnt, wenn auf die Aktien die gesetzliche Mindesteinlage geleistet ist. 

 
2. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzli-

che Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit 
vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundkapitals gefaßt. 

 
 

§ 15 

Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung 

 
1. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresab-

schluß sowie den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und 
dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den 
Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung des 
Bilanzgewinns machen will. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lage-
bericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen. 

 
2. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung 

hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, 
die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden 
hat. Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats so-
wie über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

 
3. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats im Rahmen des § 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Aktionäre 
ausschütten. 

 
 

§ 16 

Gründungskosten 

 

Die Gesellschaft übernimmt die Gründungskosten in geschätzter Höhe von 
DM 3.500,00. 


